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BLICK HINTERHAUS

Liebe Immobilien-Interessierte,

dieses kurze Whitepaper soll Ihnen einen kurzen Einblick in die wichtigsten Aspekte des Ge-
bäudeenergiegesetzes verschaff en. 

Es ist aus der Zusammenarbeit von drei Maklern der Kölner Immobilienbörse und einem Ener-
gieberater entstanden. 

Unser Ziel ist nicht eine politische Bewertung, sondern dafür zu sorgen, dass Sie vorbereitet 
sind und die richtigen Maßnahmen treff en, um nicht von drohenden Bußgeldern oder hohen 
Folgekosten betroff en zu sein. Für das Klima müssen wir als Gesellschaft  Verantwortung über-
nehmen. Über das Wie läßt sich treff lich streiten. Leider wurden manche handwerkliche Punkte 
im Gesetz eingearbeitet, die Eigentümer teuer zu stehen kommen können. Auch manche Haus-
verwaltungen stoßen bei der komplexen Materie sicher an Grenzen. 

Daher möchten wir dazu beitragen, dass Sie als Eigentümer einen Überblick gewinnen und so-
wohl als Hauseigentümer als auch als Miteigentümer in einer WEG in die Lage versetzt werden, 
einen sicheren Handlungsrahmen zu schaff en.

Viel Erfolg und beste Grüße

Bleiben Sie optimistisch. Herzlichst, Ihr

Gebäudeenergiegesetz - Wissen was wichtig ist

Jaap Westermann 
Inhaber, Rheingold Immobilien GmbH 

Geschäft sführer, Diplom-Kaufmann, 

Regionaldirektor BVFI (Bundesver-

band für die Immobilienwirtschaft ), 

Sachverständiger für die Bewertung 

unbebauter und bebauter Grundstü-

cke (perscert.TÜV). Spezialisiert auf 

Wohnimmobilien & Kapitalanlagen.

  

Marcus Schönig
Mitinhaber, M & P Schönig Immobilien 

GmbH & Co. KG. Mitglied im IVD. und 

FIABCI. Spezialisiert auf Wohnimmo-

bilien & Kapitalanlagen. 

Verwaltung von WEG und Mietanla-

gen. 2. Vorsitzender der Kölner Immo-

bilienbörse

Rene Reuschenbach 
Geschäft sführer WAV Immobilien Reu-

schenbach GmbH, Regionaldirektor 

BVFI (Bundesverband für die Immo-

bilienwirtschaft ), Sachverständiger 

für die Bewertung bebauter und un-

bebauter Grundstücke (TÜV), 1. Vor-

sitzender der Kölner Immobilienbörse

Luis Schwenkler 
Inhaber, LS Wohntraum, Geschäft s-

führer, Diplom-Bauingenieur (FH), 

Energieeff izienz-Experte für Wohnge-

bäude (Eingetragen in der DENA-Ener-

gieeff izienz-Expertenliste), Sachver-

ständiger für Schäden an Gebäuden 

und Sanierung (Bundesverband Deut-

scher Sachverständiger und Fachgut-

achter e.V.) 

EINER FÜR ALLE  - ALLE FÜR EINEN

Profitieren Sie von der Kölner Immobilienbörse:

Einen Makler beauft ragen - viele Makler in Köln 
und im Umland für sich arbeiten lassen!

P.S. Der Inhalt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Inwieweit später Gerichte welche Urteile zu mög-
lichen Bußgeldern fällen und wie das Gesetz ausgelegt werden wird, vermag heute noch keiner zusagen. 
Dies ist daher ausdrücklich keine rechtliche Beratungsbroschüre. Auch kann man nicht ausschließen, dass 
es bei einer wechselnden Regierung noch einmal angepackt wird.

Jaap Westermann Marcus Schönig Rene Reuschenbach Luis Schwenkler 
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WAS SIE BEACHTEN MÜSSEN UND WELCHE OPTIONEN SIE HABEN

Seit dem 01.01.2024 ist die 
Novelle des Gebäudeenergie-
gesetzes in Kraft. 

Derzeit wird noch viel disku-
tiert, es hat erste Modifikatio-
nen gegeben und möglicher-
weise folgen noch weitere. 

Die Diskus-
sion verun-
sichert viele 
Eigentümer 
– denn sie 
sind es, an 
die sich das 
Gesetz rich-
tet. 
Der Gesetz-
geber will mit 
dem GEG un-
ter anderem 
erreichen, 
dass Gebäu-
de weitge-
hend über 
erneuerbare 
Quellen mit 
Energie ver-
sorgt werden. 
Dafür ist in vielen Fällen eine 
Anpassung der Gebäudehei-
zung erforderlich.

Haftbar dafür sind die Eigen-
tümer der Gebäude – und 
zwar schon jetzt. Noch gelten 
Fristen, aber der Handlungs-
bedarf lässt sich nicht igno-
rieren. Denn die Fristen sind 
eng gesetzt und mit weitrei-
chenden Pflichten verbun-
den – teilweise bereits vor 

dem Einbau neuer Heizungs-
anlagen. 

Es drohen hohe Strafen bei 
Nicht-Erfüllung: Über 30 Tat-
bestände sind im GEG auf-
gelistet, die mit Bußgeldern 
zwischen 2.500 und 50.000 

Euro bewehrt sind. 

Eigentümer sollten sich also 
besser heute als morgen mit 
ihren Pflichten bezüglich der 
Heizungsanlage auseinander-
setzen – aber auch mit den 
Möglichkeiten, Spielräume 
auszunutzen.

Thema in den Medien ist vor 
allem die 65-Prozent-Regel: 
Im Neubau müssen schon 

seit dem 01.01.2024 alle neu-
en Heizungen mindestens zu 
65 Prozent mit erneuerbaren 
Energien betrieben werden, 
wenn dieser in einem Neu-
baugebiet liegt. 

Andere Neubauten profitieren 

noch von Übergangsfristen, 
die sich nach der kommu-
nalen Wärmeplanung rich-
ten, längstens aber bis zum 
30.06.2026 in Großstädten und 
bis zum 30.06.2028 in allen 
anderen Kommunen. 

Für Eigentümer im Bestand 
gelten in vielen Fällen großzü-
gigere Fristen. Aber auch die 
haben es in sich.
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DIE GUTE NACHRICHT: 

Viele Eigentümer sind von 
den Regeln ausgenommen.

Relevant für Eigentümer im 
Bestand sind die Vorschriften 
über Austausch oder Nachrüs-
tung bestehender Heizungs-
anlagen. 

Glücklicherweise sind nur in 
seltenen Fällen Eigentümer 
schon jetzt von einer Pflicht 
zum vollständigen Ersatz ihrer 
Heizungsanlage betroffen. 

Manche sind sogar von Hand-
lungsdruck ganz verschont 
geblieben:

• Unkritisch ist die Lage 
für Eigentümer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern, die sie 
seit mindestens Februar 2002 
selbst bewohnen. Für sie gel-
ten keine Umrüstungspflich-
ten.

• Ebenso sind alle Eigen-
tümer von Pflichten befreit, 
die an ein Fernwärmenetz 
angeschlossen sind, denn 
hier muss der Betreiber für 
die notwendigen Standards 
sorgen. Der Anschluss ist in 
Köln allerdings absehbar für 
maximal 20 Prozent der Be-

standsgebäude möglich, auch 
wenn das Netz derzeit ausge-
baut wird.

• Wenn Sie als Eigentümer 
eine Wärmepumpe einbauen, 
die das Gebäude vollständig 
heizen kann (Sie also keine 
weitere Energiezufuhr benöti-
gen), sind Sie ebenfalls nicht 
von der Regelung betroffen, 
da die Geräte bereits alle 
Anforderungen erfüllen. Eine 
reine Wärmepumpenlösung 
ist vor allem bei kleineren Ge-
bäuden mit Platz im Außenbe-
reich sinnvoll.

KLEINE GEBÄUDE
Für kleinere Gebäude sind 
die Optionen günstiger als für 

Wichtige Fristen für Eigentümer im Bestand

Sofort: 
Austausch aller veralteten Gas- und Ölheizungen (über 30 Jahre alte Geräte ohne Brennwert-/
Niedertemperaturkessel, unabhängig davon, ob diese noch funktionieren!)

Bis zum 31.12.2024: 
Erfassung aller Daten bei bestehender Versorgung über Etagenheizungen

Bis zum 30.06.2026 bzw. bis zum 30.06.2028: 
Möglichkeit zum Einbau einer mit flüssigem oder gasförmigem Brennstoff beschickten Hei-
zungsanlage. 

Es muss sichergestellt werden, dass die Anlage ab dem 01.01.2029 mindestens 15 Prozent, ab 
dem 01.01.2025 mindestens 30 Prozent und ab dem 01.01.2040 mindestens 60 Prozent der be-
reitgestellten Wärme aus mit Biomasse, blauem oder grünem Wasserstoff besteht.  

Bis zum 30.06.2026 oder früher: 
Berücksichtigung der kommunalen Wärmeplanung in Großstädten

Bis zum 30.06.2028 oder früher: 
Berücksichtigung der kommunalen Wärmeplanung in allen anderen Kommunen
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große: 
Das Heizen mit Strom (Strom-
direkt-Heizung oder Infraro-
theizung) ist nur bei selbst 
bewohnten Ein- und Zwei-
familienhäusern ohne Ein-
schränkung möglich. 

Im Bestand ist dies außerdem 
möglich, wenn der geltende 
bauliche Wärmeschutz um 
mindestens 30% unterschrit-
ten wird. Beim Neubau gilt 
mindestens 45%.

Neue Pelletheizungen dürfen 
nur mit biozertifiziertem Mate-
rial laufen. 

GROSSE GEBÄUDE
Größere Gebäude in städti-
schen Lagen eignen sich in 
der Regel nicht für den Einbau 
von Pelletheizungen, da auch 
der Immissionsschutz beach-
tet werden muss.

Maßgeblich vor allem für grö-
ßere Gebäude ist die kommu-
nale Wärmeplanung

Für die Mehrzahl der Gebäu-
de gilt: Die Heizungsanla-
gen werden schrittweise auf 
klimafreundlichen Betrieb 
angepasst und unterliegen in 
dieser Hinsicht der kommuna-
len Wärmeplanung. 

Wärmeplanung
Diese muss in Großstädten bis 
zum 30.06.2026 stehen. 

Kleinere Kommunen haben 
Zeit bis zum 30.06.2028. Wird 

die Wärmeplanung früher ver-
abschiedet, gilt sie ab sofort.

Das ist nach Expertensicht un-
logisch und ungerecht, denn 
in innerstädtischen Lagen mit 
dichter Bebauung sind die 
Anpassungsmaßnahmen für 
Hauseigentümer schwieriger 
umzusetzen als im ländlichen 
Bereich. Dort kann man we-
sentlich bessere Effekte zum 
Beispiel über den Einsatz von 
Wärmepumpen oder Photo-
voltaik erreichen. 

Es ist aber nicht abzusehen, 
dass sich an der Vorgabe et-
was ändert.

 Vorsicht: Der Eigentümer 
wird aus keiner Pflicht ent-
lassen, wenn die Kommune 
keinen Wärmeplan verab-
schiedet! 

Es wird dann einfach das 
Vorliegen eines Wärmeplans 
unterstellt. Alle daran hängen-
den Fristen laufen ab diesem 
Zeitpunkt!

Pflichten zum Austausch
Eine Pflicht zum Austausch 
betrifft derzeit nur veraltete 
Anlagen

Für Öl- und Gasheizungen 
gelten bereits seit Januar 
neue Regeln. So sind mindes-
tens 30 Jahre alte Anlagen, 
die eine Heizleistung von 4 bis 
400kW und keinen Brennwert- 
oder Niedertemperaturkessel 
haben, schon jetzt auszutau-

schen. Dies sind glücklicher-
weise die wenigsten. 

Ihr Bezirksschornsteinfeger 
kann Ihnen im Rahmen einer 
(verpflichtenden!) Feuerstät-
tenschau sagen, welchen 
Kessel Ihre Anlage hat. 

Achtung: Er darf veraltete 
Heizungen nicht mehr ein-
fach laufen lassen, sondern 
muss sie den Behörden mel-
den. 

Die ursprünglich vorgesehe-
ne Regelung, alle Heizungen 
innerhalb von 10 Jahren 
auszutauschen, ist dagegen 
vom Tisch. Es lohnt sich also 
durchaus, ältere Anlagen, die 
die 30 Jahre noch nicht er-
reicht haben, weiterzubetrei-
ben und reparieren zu lassen. 

Neue Öl- und Gasheizungen 
müssen schrittweise ökologi-
scher werden.

Der Neueinbau einer Öl- oder 
Gasheizung bleibt erlaubt, es 
gelten aber feste Quoten für 
erneuerbare Energieträger, die 
diese zu erfüllen hat. 

Bei einer Ölheizung ist dies 
Bio-Öl, bei einer Gasheizung 
ist es Biogas oder grüner bzw. 
blauer Wasserstoff. 

Der Pflichtanteil der alter-
nativen Energieträger steigt 
von 15 Prozent im Jahr 2029 
schrittweise auf 100 Prozent 
im Jahr 2045. Eine Lösungs-
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möglichkeit für Besitzer einer 
veralteten Öl- oder Gashei-
zung kann daher durchaus der 
Einbau einer konventionellen 
neuen Anlage sein. Bis zum 
30.06.2026 ist dies noch mög-
lich.

Hybrid-Heizungen sind oft 
eine kostengünstige Alterna-
tive.
Zwei Kombinationsmöglich-
keiten mit bestehenden Hei-
zungen auf fossiler Basis bie-
ten sich für größere Gebäude 
an, wenn die Gas- oder Ölhei-
zung mit einem nachhaltigen 
Heizsystem kombiniert wird: 
nämlich indem diese entwe-
der mit einer Wärmepumpe 
oder mit Solarthermie zusam-
mengeschaltet wird – die so 
genannte Hybrid-Heizung. 
Grundsätzlich wird die Heiz-

leistung dann von der Wärme-
pumpe oder der Solarthermie 
übernommen, der Heizkessel 
übernimmt erst in der kalten 
Jahreszeit die Regie. 

Eine Hybridheizung mit 
Wärmepumpe verlangt, dass 
letztere je nach Steuerungs-
system 30 bis 40 Prozent der 
Wärmeleistung übernimmt. 
Der Rest darf mit Gas- oder 
Öl-Brennwert bzw. mit Bio-
massefeuerung abgedeckt 
werden. 

Bei der Hybridheizung mit 
Solarthermie ist der Bedarf 
an zusätzlicher Heizleistung 
höher; deren Anteil darf zwar 
entsprechend 60 Prozent 
betragen, muss aber über 
Bio-Brennstoffe erfolgen. 
Beide Lösungen müssen fern-

ansprechbar sein.

BEI ETAGENHEIZUNGEN 
WIRD ES KOMPLIZIERT

Neben den Vorgaben für die 
Heizungsfeuerung verfolgt der 
Gesetzgeber weitere Ziele. 

Ein wichtiges Ziel ist die mög-
lichst weitgehende Umstel-
lung von Etagenheizungen 
bzw. Einzelfeuerung auf eine 
Zentralheizung. 

Hier besteht sogar besonders 
dringender Handlungsbe-
darf, denn schon bis zum 
31.12.2024 sind alle Eigen-
tümer, die über solche Hei-
zungen versorgt werden, zur 
Auskunft über die aktuelle 
Anlage verpflichtet. 
Dafür müssen sie eine Be-
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standsaufnahme vornehmen, 
die in ihrer Komplexität nur 
schwer zu erbringen ist. Not-
wendig sind:
•	 Eine Aufstellung über 	
	 die Art der einzelnen 	
	 Thermen
• 	Das Alter der Anlagen
•  	 Die Funktionstüchtig-
	 keit der Anlagen
•  	 Die Nennwärmeleistung 
	 jeder einzelnen Anlage
• 	Der Kehrbericht des 	
	 Schornsteinfegers

Die Hausverwaltung ist in 
der Pflicht, der Eigentümer 
in der Haftung!

Der Schornsteinfeger muss 
innerhalb von 6 Monaten 
die entsprechenden Aus-
künfte erteilen. Es ist für alle 
Eigentümer wichtig, mit der 
Hausverwaltung als ihrem 
Rechtsvertreter eng zusam-
menzuarbeiten, denn aus 
diesen Daten muss innerhalb 
von drei Monaten ein konsoli-
dierter Bericht erstellt werden, 
der der Eigentümerseite vor-
gelegt wird. Liegt dieser nicht 
vor, droht nicht dem Verwal-
ter, sondern dem Eigentümer 
eine Haftungsfalle.

Schon für Eigentümer von ver-
mieteten Beständen ist dies 
eine große Aufgabe. 

Noch anspruchsvoller wird es 
für Eigentümer von Wohnun-
gen in Gemeinschaftseigen-
tum. Sie müssen ihre Haus-
verwaltung dazu auffordern, 

die entsprechenden Informa-
tionen beizutreiben und dafür 
nicht nur den Schornstein-
fegermeister, sondern auch 
alle Eigentümer, die über eine 
Etagenheizung angeschlossen 
sind, einzeln anzuschreiben. 

Strenge Fristen schaffen 
dringenden Handlungsbe-
darf

Verwalter sollten dieses The-
ma dringend im Blick haben. 

Sie benötigen sämtliche An-
gaben zu allen Bestandteilen 
der Heizungsanlage. Diese 
befinden sich teils in Gemein-
schafts-, teils in Sonderei-
gentum, was die Erfassung 
erschwert und die Mitwirkung 
aller Eigentümer notwendig 
macht.

Die Bestandteile der Anlage 
sind neben den Thermen un-
ter anderem Heizungsrohre, 
Heizkörper, sämtliche Modi-
fikationen, die Thermostate 
und individuelle Ausstattun-
gen zur Effizienzsteigerung. 

Die Eigentümer müssen zu-
dem den Zustand der Hei-
zungsanlage aus eigener 
Erfahrung angeben. 

Bei Neubau einer Heizungsan-
lage gilt die 65-Prozent-Regel
Diese entscheidet, ob die 
Eigentümer die Etagenheizun-
gen belassen oder auf eine 
Zentralheizung umstellen. 

Achtung: Der Beschluss 
muss gefasst werden! 
Unterlässt dies die Eigen-
tümerversammlung, ist sie 
innerhalb von 5 Jahren ver-
pflichtet, über den Einbau 
einer Zentralheizung zu be-
schließen, die mit mindestens 
65 Prozent erneuerbaren 
Energien betrieben wird. 

Zum Beschluss gehört auch 
ein Umsetzungskonzept, das 
für die WEG bindend ist und 
über dessen Fortschritt jähr-
lich auf der Eigentümerver-
sammlung berichtet werden 
muss. 

Innerhalb von weiteren 8 
Jahren muss sich jeder Eigen-
tümer dann an diese Zentral-
heizung anschließen. 

Nach insgesamt spätestens 13 
Jahren ist also die Versorgung 
über eine Zentralheizung für 
jeden Einzelnen abgeschlos-
sen. 

Achtung: Der Einbau einer 
Zentralheizung kann schon 
dann notwendig werden, 
wenn nur ein Eigentümer 
nicht mitwirkt. Diesem droht 
dann, für die neue Heizungs-
anlage in die Haftung genom-
men zu werden.

Eine neue Zentralheizung 
hat Auswirkungen auf das 
Eigentumsgefüge

Die Kosten für die Zentralhei-
zung werden – abweichend 
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vom sonstigen WEG-Recht 
– nicht auf die Eigentümer 
umgelegt, die entsprechend 
beschließen, sondern auf alle.

Der zu übernehmende Anteil 
an den Kosten bemisst sich 
nach Eigentumsanteilen. 

Wie die Maßnahmen und Kos-
ten im Sondereigentum auf-
geteilt werden, kann die WEG 
allerdings frei beschließen. 

Die jährliche Wartung der Zen-
tralheizung ist verpflichtend.

Zu den Kosten gehört auch 
die Änderung einer Teilungs-
erklärung, zum Beispiel, wenn 
ein neuer Heizungsraum ein-

gerichtet werden muss. Wenn 
dadurch eine Neuaufteilung 
der privaten Kellerräume er-
forderlich wird, ist es schwer, 
eine einstimmige Entschei-
dung zu erzielen. Auch hier ist 
der Verwalter gefordert.

Hohe Hürden für die Beibehal-
tung von Etagenheizungen

Die Eigentümerversammlung 
kann alternativ beschließen, 
bei den Etagenheizungen zu 
bleiben, grundsätzlich auch 
teilweise. In vielen Gebäuden 
ist dies die wirtschaftlichere 
Variante. 

Die Voraussetzungen sind 
allerdings streng geregelt: 
•	Eine Beschlussvorlage ist 

notwendig, die eine Be-
standsanalyse und eine 
Handlungsempfehlung 
enthält. Dabei muss die 
langfristige Lösung mit Zen-
tralheizung der bestehen-
den Situation mit Einzelhei-
zungen gegenübergestellt 
werden.

•	Ein Energieberatungs- oder 
Installationsunternehmen 
muss dies fachlich bestäti-
gen. Es entstehen hier ca. 
300 bis 400 € an Kosten pro 
betroffener Wohnung.

 •	Um einen wirksamen Be-
schluss zu fassen, müssen 
mindestens 50 Prozent der 
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Eigentümer anwesend sein 
und zu zwei Dritteln für die 
dezentrale Lösung stim-
men.

•	Sobald die erste Etagen-
heizung ausfällt, hat die 
WEG nur 5 Jahre Zeit, alle 
Etagenheizungen mit min-
destens 65 Prozent erneu-
erbaren Energieträgern 
zu betreiben. Erfolgt dies 
nicht, kann die Heizung 
stillgelegt werden!

Bestand kann wie Neubau 
behandelt werden

Das GEG unterscheidet zwi-
schen Bestands- und Neubau-
regelungen. 

Letztere sind, wie eingangs 
geschildert, in ihren Anfor-
derungen deutlich strenger 
(65-Prozent-Regel) und haben 
keine oder sehr kurze Über-
gangsfristen. Wichtig zu wis-
sen ist, dass auch Bestands-
eigentümer hiervon betroffen 
sein können, nämlich im Zuge 
einer umfassenden Gebäu-
desanierung.

Kommt diese nach Auffassung 
des Gesetzgebers einem Neu-
bau gleich, dann gelten auch 
hier die Regelungen für den 
Neubau. 

Dies ist der Fall, wenn nicht 
nur Fenster oder die Däm-
mung erneuert werden, son-
dern zum Beispiel Gebäude-
teile ausgetauscht werden 
oder eine Kernsanierung 

ansteht.

Weitere Pflichten für Eigen-
tümer

Das GEG umfasst noch we-
sentlich mehr Pflichten für 
Eigentümer von Immobilien, 
die über die Heizungsanlage 
weit hinausgehen. 

Die wichtigsten seien hier kurz 
aufgezählt:
•	Vor jeder Sanierungsmaß-

nahme ist eine energeti-
sche Beratung Pflicht.

•	Jede Sanierungsmaßnah-
me muss energetisch ge-
prüft werden. Die Anforde-
rungen an das GEG müssen 
eingehalten werden. Dafür 
benötigen Sie eine Bestä-
tigung eines Sachverstän-
digen für Wärmeschutz 
über die ordnungsgemäße 
Durchführung. 

•	Bei einzelnen Sanierungs-
maßnahmen gelten Anfor-
derungen der GEG an die 
Dämmeigenschaften der 
neu eingebauten Elemente 
(Dächer, Decken, Fenster, 
Türen etc.). 

Bei Förderprogrammen gel-
ten andere Anforderungen.

•	Alle Gebäude mit mehr als 
zwei Wohneinheiten müs-
sen gedämmte oberste Ge-
schossdecken bzw. Dächer 
aufweisen.

•	Bei Verkauf oder Neuver-
mietung muss jeder Ei-
gentümer zwingend einen 

aktuellen Energieausweis 
unaufgefordert vorzeigen. 
Es gibt ihn in zwei Varian-
ten:

•	Der Energieverbrauchsaus-
weis erfasst den durch-
schnittlichen Verbrauch 
über 36 Monate, diese Peri-
ode darf nicht länger als 18 
Monate zurückliegen. Die 
Datenerhebung ist einfach 
und kostengünstig, es kann 
aber eine schlechtere Ener-
gieklasse drohen und die 
Vergleichbarkeit ist nicht 
immer gegeben.

•	Der Energiebedarfsausweis 
ist aufwändiger und teurer, 
gibt aber bessere Infor-
mationen. Er ist für ältere 
Gebäude (vor 1977 baulich 
genehmigt und nicht der 
damaligen Wärmeschutz-
verordnung genügend) bis 
4 Wohneinheiten ebenso 
vorgeschrieben wie für 
energetisch sanierte Ge-
bäude.

•	Eine regelmäßige Kontrolle 
der Heizungsanlage (Feu-
erstättenschau) durch den 
Bezirksschornsteinfeger 
ist vorgeschrieben. Dabei 
wird auch die Dämmung 
der Rohre begutachtet. Bei 
Neubau oder Ersatz von 
Rohren müssen diese ge-
dämmt werden.

 •	Kühl- und Lüftungsanlagen 
müssen regelmäßig von 
einem Fachbetrieb geprüft 
werden.



Seite 11 | Whitepaper GEG 2024

www.rheingoldimmobilien.de w www.schoenig-immobilien.de wwww.wav-immo.de w https://lswohntraum.com

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

Häufig wird übersehen, 
dass es nach wie vor eine 
recht attraktive Förderland-
schaft gibt. Diese ist zwar für 
Nicht-Fachleute nicht immer 
leicht zu durchschauen, aber 
wer (möglichst nach kompe-
tenter Beratung) einen För-
derantrag auf den Weg bringt, 
kann erhebliche Kosten bei 
der Sanierung und beim Aus-
tausch der Anlagen sparen. 
Viele Maßnahmen werden 
durch öffentliche Förderung 
finanziell deutlich attraktiver, 
in manchen Fällen überhaupt 
erst rentabel.

Gefördert werden Projekte 
größtenteils über das BAFA 
und die KfW. 

•	Das BAFA legt Programme 
im Rahmen der Bundesför-
derung für effiziente Ge-
bäude (BEG) auf; gefördert 
werden Energieberatung, 
Einzelmaßnahmen an der 
Gebäudehülle, Fachpla-
nung und Baubegleitung. 
Heizungstechnik wird bei 
Errichtung, Umbau oder 
Erweiterung eines Gebäu-
denetzes gefördert, ebenso 
die Heizungsoptimierung. 

•	KfW-Förderprogramme 
sind für Privatpersonen 

interessant, die neue, kli-
mafreundliche Heizungen 
in ihre Wohngebäude ein-
bauen möchten. Die För-
derhöhe erreicht hier bis zu 
70 Prozent. Kredite werden 
für Komplettsanierungen 
bereitgestellt – verbunden 
mit Tilgungszuschüssen bis 
zu 25 Prozent. 

•	Boni können die Förder-
summe unter bestimmten 
Bedingungen weiter erhö-
hen.
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Ihre Handlungsoptionen

Verstöße gegen das GEG sind im Gesetz zahlreich aufgeführt und mit hohen Geldbußen be-
legt. 
Auch wenn die Regelungsdichte viele Eigentümer überfordert, ist es keine Option, deswegen 
untätig zu bleiben. 

Insbesondere die Fristen sind teils eng gesetzt. 

Wie können Sie dem GEG gerecht werden?
•	Klären Sie zunächst, ob Sie von den Regelungen des GEG betroffen sind.
•	Taxieren Sie den Zustand Ihrer Heizungsanlage mithilfe eines Fachbetriebs.
•	Erkundigen Sie sich, wann der kommunale Wärmeplan in Ihrer Stadt voraussichtlich wirk-

sam wird und welche Regelungen er beinhaltet.
•	Informieren Sie sich, ob ein Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz für Sie eine realisti-

sche Option ist.
•	Bringen Sie in Erfahrung, auf welche Fördermittel Sie bei Neubau einer Heizungsanlage 

Anspruch haben. Diese sind durchaus großzügig geregelt.
•	Prüfen Sie die Umrüstbarkeit einer Gas- oder Ölheizung auf Hybrid-Betrieb.
•	Überlegen Sie, ob Photovoltaik Sie bei der Bereitstellung von Wärme unterstützen kann. 

Diese wird nach wie vor öffentlich gefördert, lässt sich gut auf die Erfüllung von Quoten 
anrechnen und ist zunehmend eine wirtschaftliche Alternative auch in der Anschaffung.

•	Stoßen Sie so schnell wie möglich die Evaluierung eines Heizungssystems mit Etagenhei-
zungen oder Einzelfeuerungen an, um im Ernstfall eine Entscheidung über dessen Fortbe-
stand treffen zu können. Treffen Sie diese lieber schon im Vorfeld nach Vorliegen der Evalu-
ierung. Dann gehen Sie auf Nummer sicher.

•	Beziehen Sie möglichst bald Ihre Hausverwaltung in den weiteren Prozess ein. Diese fun-
giert als Ihre Rechtsvertretung und muss die weiteren Schritte anstoßen und koordinieren.

Insbesondere in größeren 
Gebäuden und bei Wohnei-
gentumsgemeinschaften ist 
die Hausverwaltung Ihr wich-
tigster Verbündeter. 

Sollte sie auf die neuen Re-
gelungen im GEG nicht vor-
bereitet sein oder nicht die 
geeigneten Prozessschritte 
einleiten, empfiehlt sich die 
Einforderung der erforder-
lichen Maßnahmen. Wenn 
nichts geschieht, hilft im 
Notfall auch der Wechsel der 
Verwaltung. 

Denn die Folgekosten von Un-
tätigkeit – einschließlich emp-
findlicher Geldbußen – tragen 
im Zweifelsfall Sie selbst als 
Eigentümer.

Das größte Problem bleiben 
die eingeschränkten Mög-
lichkeiten, Wärmepumpen, 
Solarthermie und/oder Pho-
tovoltaik in dicht bebautem 
städtischem Umfeld wirt-
schaftlich einzusetzen. 

Die derzeitige Fassung des 
GEG gibt Eigentümern im Be-
stand nun großzügigere Über-
gangsregelungen an die Hand, 
als sie ursprünglich geplant 
waren. 

Konkrete Lösungen können 
hier nicht aufgezeigt werden, 
weil es auf die individuelle 
Situation ankommt. 

Es besteht Hoffnung, dass 
sich der technische Fortschritt 
zwischenzeitlich beschleunigt 
und auch hier praktikable Lö-
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sungen gefunden werden. Ein 
Beratungsgespräch bei einem 
unabhängigen Kompetenzträ-
ger kann hier durchaus helfen.

Fazit: Mangelhafte Lösung, 
richtiger Weg

Zu hoffen, dass die GEG-No-
velle wieder gekippt wird, ist 
riskant – auch in der nächsten 
Legislaturperiode wird eine 
Bundesregierung gleich wel-
cher Zusammensetzung nicht 
den Weg zu einer nachhalti-
geren Energiewirtschaft im 
Gebäudebereich verlassen. 

Die derzeitige GEG-Fassung 
ist kritikwürdig, weil sie viele 
örtliche Gegebenheiten nicht 
berücksichtigt, Eigentümer 
in Großstädten benachteiligt, 
Bürokratie fördert, zu kurze 

Fristen setzt und diese mit 
hohen Bußgeldern verbindet. 

Darüber wird jedoch häufig 
übersehen, dass angesichts 
steigender und sprunghafter 
Rohstoffpreise viele beste-
hende Heizungsanlagen ihre 
Wirtschaftlichkeit in absehba-
rer Zeit einbüßen werden. 

Vereinfacht gesagt, verkürzt 
das GEG eine ohnehin nicht 
allzu lange Gnadenfrist aus 
ökologischen Gründen noch-
mals.

Das ist bitter für manche Ei-
gentümer, die sozial schwach 
sind und keine Reserven für 
euinvestitionen gebildet ha-
ben. Es bleibt zu hoffen, dass 
hier nochmals nachgesteuert 
wird. 

Es gibt allerdings in vielen 
Fällen Lösungswege, die sich 
doppelt auszahlen: durch 
deutlich niedrigere Betriebs-
kosten einerseits und Investiti-
onshilfen andererseits.

Sehr ärgerlich ist, dass der 
Gesetzeslaut kompliziert und 
für Laien nur schwer nachzu-
vollziehen ist. 

Die für Heizungsanlagen im 
Bestand relevanten Passagen 
sind insbesondere im § 71 
festgehalten, die Ordnungs-
widrigkeiten im § 108. 

Als Eigentümer benötigen 
Sie voraussichtlich Beratung, 
Hilfe und Unterstützung. Die 
gibt es. Nehmen Sie sie in 
Anspruch!
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Anhang (Gesetzesauszüge)

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- 
und Kälteerzeugung in Gebäuden* (Gebäudeenergiegesetz - GEG)
§ 71l Übergangsfristen bei einer Etagenheizung oder einer Einzelraumfeuerungsanlage
(1) In einem Gebäude, in dem mindestens eine Etagenheizung betrieben wird, sind die Anforde-
rungen des § 71 Absatz 1 für Etagenheizungen erst fünf Jahre nach dem Zeitpunkt anzuwenden, 
zu dem die erste Etagenheizung oder zentrale Heizungsanlage ausgetauscht und eine andere 
Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in dem Gebäude eingebaut oder aufgestellt 
wurde. § 71i Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Entscheidet sich der Verantwortliche bei einem Gebäude, in dem mindestens eine Etagen-
heizung betrieben wird, innerhalb der Frist nach Absatz 1 für eine teilweise oder vollständige 
Umstellung der Wärmeversorgung des Gebäudes auf eine zentrale Heizungsanlage zur Erfüllung 
der Anforderungen des § 71 Absatz 1, verlängert sich die Frist nach Absatz 1 für alle Wohnungen 
und sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten, die von der Umstellung auf eine zentrale Hei-
zungsanlage erfasst sind, um den Zeitraum bis zur Fertigstellung der zentralen Heizungsanlage, 
längstens jedoch um acht Jahre. Nach Fertigstellung der zentralen Heizungsanlage, spätestens 
13 Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem die erste Etagenheizung oder zentrale Heizungsanlage 
ausgetauscht und eine andere Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder 
aufgestellt wurde, sind alle Wohnungen und sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten, die 
von der Umstellung auf die zentrale Heizungsanlage erfasst sind und deren Etagenheizungen 
ausgetauscht werden, an die zentrale Heizungsanlage anzuschließen, sobald sie ausgetauscht 
werden müssen. Etagenheizungen, die innerhalb der Frist des Satzes 2 zum Zweck der Inbe-
triebnahme eingebaut oder aufgestellt wurden, sind erst nach dem Ablauf eines weiteren Jah-
res an die zentrale Heizungsanlage anzuschließen. Für Wohnungen und sonstige selbständige 
Nutzungseinheiten, die weiterhin mit Etagenheizungen versorgt werden sollen, muss jede nach 
Ablauf der Frist des Absatzes 1 zum Zweck der Inbetriebnahme neu eingebaute oder aufge-
stellte Etagenheizung die Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllen. Für Etagenheizungen, die 
innerhalb der Frist des Absatzes 1 zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt 
wurden, sind die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erst nach dem Ablauf eines weiteren Jahres 
anzuwenden. Für Wohnungen und sonstige selbständige Nutzungseinheiten mit Etagenheizun-
gen, die an eine bestehende zentrale Heizungsanlage angeschlossen werden, gelten die Anfor-
derungen des § 71 Absatz 1 als erfüllt.
(3) Entscheidet sich der Verantwortliche bei einem Gebäude, in dem mindestens eine Etagen-
heizung betrieben wird, innerhalb der Frist des Absatzes 1 Satz 1 dafür, dass die Wohnungen 
und sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten mit Etagenheizungen weiterhin mit Etagen-
heizungen oder zusätzliche Wohnungen oder selbständige Nutzungseinheiten künftig mit Eta-
genheizungen betrieben werden sollen, muss jede nach Ablauf dieser Frist neu eingebaute oder 
aufgestellte Etagenheizung die Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllen. Absatz 2 Satz 5 ist 
entsprechend anzuwenden.
(4) Sofern der Verantwortliche innerhalb der Frist des Absatzes 1 Satz 1 keine Entscheidung 
nach Absatz 2 Satz 1 oder nach Absatz 3 Satz 1 trifft, ist er zur vollständigen Umstellung auf 
eine zentrale Heizungsanlage verpflichtet. Für die Umstellung sind die Vorgaben des Absatzes 2 
anzuwenden.
(5) Die Entscheidung nach Absatz 2 oder Absatz 3 ist dem bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger unverzüglich in Textform mitzuteilen.
(6) In einem Gebäude, in dem mindestens eine Einzelraumfeuerungsanlage im Sinne des § 
2 Nummer 3 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen zur Erzeugung von 
Raumwärme, Warmwasser oder einer Kombination davon betrieben wird, sind die Absätze 1 bis 
5 anzuwenden, sobald die erste Einzelraumfeuerungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in 
dem Gebäude eingebaut oder aufgestellt wurde.
(+++ § 71l Abs. 4 u. 5: Zur Anwendung vgl. § 71n Abs. 6 Satz 2 +++)



Seite 15 | Whitepaper GEG 2024

www.rheingoldimmobilien.de w www.schoenig-immobilien.de wwww.wav-immo.de w https://lswohntraum.com

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- 
und Kälteerzeugung in Gebäuden* (Gebäudeenergiegesetz - GEG)
§ 71n Verfahren für Gemeinschaften der Wohnungseigentümer

(1) Für ein Gebäude, in dem Wohnungs- oder Teileigentum besteht und in dem mindestens eine 
Etagenheizung zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt ist, ist die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer verpflichtet, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 von dem 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger die Mitteilung der im Kehrbuch vorhandenen, für die 
Entscheidung über eine zukünftige Wärmeversorgung erforderlichen Informationen zu verlan-
gen. Dies umfasst Informationen, die für die Planung einer Zentralisierung der Versorgung mit 
Wärme notwendig sind. Zu den Informationen nach den Sätzen 1 und 2 gehören solche über 
1.die Art der Anlage,
2.das Alter der Anlage,
3.die Funktionstüchtigkeit der Anlage und
4.die Nennwärmeleistung der Anlage.
Auf Verlangen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach der Aufforderung für jede 
Etagenheizung jeweils das zuletzt eingereichte Formblatt nach § 4 Absatz 1 des Schornstein-
feger-Handwerksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242) in der jeweils geltenden 
Fassung oder die nach Satz 2 erforderlichen und im Kehrbuch vorhandenen Informationen der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gegen Ersatz der Aufwendungen zu übersenden.

(2) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2024 von den Wohnungseigentümern der Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nut-
zungseinheiten, in denen eine Etagenheizung zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut oder 
aufgestellt ist, die Mitteilung von Informationen über die zum Sondereigentum gehörenden 
Anlagen und Ausstattungen zu verlangen, die für eine Ersteinschätzung etwaigen Handlungs-
bedarfs zur Erfüllung der Anforderungen des § 71 Absatz 1 dienlich sein können. Hierzu zählen 
insbesondere Informationen über 
1.den Zustand der Heizungsanlage, die die Wohnungseigentümer aus eigener Nutzungserfah-
rung oder aus der Beauftragung von Handwerkern erlangt haben,
2.sämtliche weiteren Bestandteile der Heizungsanlage, die zum Sondereigentum gehören, etwa 
Leitungen und Heizkörper, sowie sämtliche Modifikationen, die die Wohnungseigentümer selbst 
durchgeführt oder beauftragt haben, und
3.Ausstattungen zur Effizienzsteigerung, die im Sondereigentum stehen.
Die Wohnungseigentümer sind dazu verpflichtet, die genannten Informationen innerhalb von 
sechs Monaten nach der Aufforderung in Textform mitzuteilen. Die Wohnungseigentümer haben 
die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer über den Ausfall einer alten Etagenheizung, den 
Einbau oder die Aufstellung einer neuen Etagenheizung zum Zweck der Inbetriebnahme und 
über weitere Änderungen zu den Informationen nach Absatz 1 Satz 2 sowie nach Satz 1 unver-
züglich zu unterrichten.

(3) Nach Ablauf der Mitteilungsfrist nach Absatz 2 Satz 3 stellt die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer die erhaltenen Informationen den Wohnungseigentümern innerhalb von drei Mo-
naten in konsolidierter Fassung zur Verfügung.

(4) Sobald die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer davon Kenntnis erlangt, dass die erste 
Etagenheizung ausgetauscht und eine andere Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme 
eingebaut oder aufgestellt wurde, hat der Verwalter unverzüglich die Wohnungseigentümerver-
sammlung einzuberufen. In der Wohnungseigentümerversammlung ist über die Vorgehenswei-
se zur Erfüllung der Anforderungen des § 71 Absatz 1 zu beraten und auf die Rechtsfolge des § 
71l Absatz 4 hinzuweisen.
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(5) Die Wohnungseigentümer haben innerhalb der Frist des § 71l Absatz 1 Satz 1 über die Er-
füllung der Anforderungen nach § 71 Absatz 1 zu beschließen. Für die Erfüllung dieser Anforde-
rungen ist ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten, zu beschließen und auszuführen. Bis zur voll-
ständigen Umsetzung ist mindestens einmal jährlich in der Wohnungseigentümerversammlung 
über den Stand der Umsetzung der Erfüllung der Anforderungen des § 71 Absatz 1 zu berichten.

(6) Die Beibehaltung mindestens einer Etagenheizung kann nur mit zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen und der Hälfte aller Miteigentumsanteile beschlossen werden. § 71l Absatz 4 und 
5 ist entsprechend anzuwenden.

(7) Die Wohnungseigentümer, deren Wohnungen oder sonstige selbständige Nutzungseinheiten 
an eine zentrale Heizungsanlage angeschlossen werden, haben die Kosten der Umstellung der 
Wärmeversorgung auf eine zentrale Heizungsanlage nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsan-
teile zu tragen. Über die Verteilung von Kosten, die aus der Durchführung von Maßnahmen im 
Sondereigentum entstehen, können die Wohnungseigentümer durch Beschluss entscheiden. 
Ist das für einen Anschluss notwendige Verteilnetz oder eine zentrale Heizungsanlage bereits 
vorhanden, so haben die Wohnungseigentümer, deren Wohnungen oder sonstige selbständige 
Nutzungseinheiten daran angeschlossen werden, einen angemessenen Ausgleich zu leisten. § 
16 Absatz 2 Satz 2 des Wohnungseigentumsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind entsprechend für Wohnungen und sonstige selbständige Nutzungs-
einheiten anzuwenden, in denen mindestens eine Einzelraumfeuerungsanlage im Sinne des § 
71l Absatz 7 eingebaut oder aufgestellt ist und betrieben wird.

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- 
und Kälteerzeugung in Gebäuden* (Gebäudeenergiegesetz - GEG)
§ 108 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1.entgegen § 15 Absatz 1, § 16, § 18 Absatz 1 Satz 1 oder § 19 ein dort genanntes Gebäude nicht 
richtig errichtet,
2.entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Geschossdecke ge-
dämmt ist,
3.entgegen § 48 Satz 1 eine dort genannte Maßnahme nicht richtig ausführt,
4.entgegen § 60a Absatz 1 Satz 1 eine Wärmepumpe nicht oder nicht rechtzeitig einer Betriebs-
prüfung unterzieht,
5.entgegen § 60a Absatz 5 Satz 2 oder § 60b Absatz 5 Satz 2 eine Optimierungsmaßnahme nicht 
oder nicht rechtzeitig durchführt,
6.entgegen § 60b Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 eine Heizungsanlage nicht oder nicht rechtzeitig 
einer Heizungsprüfung unterzieht,
7.entgegen § 60c Absatz 1 ein Heizungssystem nicht oder nicht rechtzeitig hydraulisch ab-
gleicht,
8.entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür Sorge trägt, dass eine Zentralheizung mit einer dort 
genannten Einrichtung ausgestattet ist,
9.entgegen § 61 Absatz 2 eine dort genannte Ausstattung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig nachrüstet,
10.entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür Sorge trägt, dass eine heizungstechnische Anlage 
mit Wasser als Wärmeträger mit einer dort genannten Einrichtung ausgestattet ist,
11.entgegen § 69 oder § 70 nicht dafür Sorge trägt, dass die Wärmeabgabe oder Wärmeaufnah-
me dort genannter Leitungen oder Armaturen begrenzt wird,
12.entgegen § 71 Absatz 2 Satz 3 eine Heizungsanlage nicht richtig einbaut, nicht richtig auf-
stellt oder nicht richtig betreibt,
13.entgegen § 71 Absatz 9 Satz 1 nicht sicherstellt, dass Wärme zu einem dort genannten Zeit-
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punkt mindestens in der dort genannten Menge mit einem dort genannten Brennstoff erzeugt 
wird,
14.entgegen § 71a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, ein Nichtwohngebäude nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig ausrüstet,
15.entgegen § 71b Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 Satz 2 eine Bestätigung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt,
16.entgegen § 71d Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 eine Stromdirektheizung einbaut 
oder aufstellt,
17.entgegen § 71f Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass mindestens 65 Prozent der mit der An-
lage bereitgestellten Wärme aus den dort genannten Brennstoffen erzeugt werden,
18.entgegen § 71g Nummer 1 oder Nummer 2 nicht sicherstellt, dass die Nutzung der festen 
Biomasse in einem automatisch beschickten Biomasseofen mit Wasser als Wärmeträger oder 
einem Biomassekessel erfolgt und ausschließlich dort genannte Biomasse eingesetzt wird,
19.entgegen § 71h Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 eine Wärmepumpen-Hybridheizung oder eine 
Solarthermie-Hybridheizung einbaut oder aufstellt oder betreibt,
20.entgegen § 72 Absatz 1, 2 oder Absatz 4 einen Heizkessel betreibt,
21.entgegen § 74 Absatz 1 eine Inspektion nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführen 
lässt,
22.entgegen § 77 Absatz 1 eine Inspektion durchführt,
23.entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, nicht sicherstellt, dass ein Ener-
gieausweis oder eine Kopie übergeben wird,
24.entgegen § 80 Absatz 4 Satz 1 oder 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, einen Energie-
ausweis oder eine Kopie nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
25.entgegen § 80 Absatz 4 Satz 5, auch in Verbindung mit Absatz 5, einen Energieausweis oder 
eine Kopie nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übergibt,
26.entgegen § 83 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 1 nicht dafür Sorge trägt, dass dort genann-
te Daten richtig sind,
27.entgegen § 87 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, nicht sicherstellt, dass die Immobi-
lienanzeige die dort genannten Pflichtangaben enthält,
28.entgegen § 88 Absatz 1 einen Energieausweis ausstellt,
29.entgegen § 96 Absatz 1 oder Absatz 4 eine Bestätigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,
30.entgegen § 96 Absatz 5 Satz 2 eine Abrechnung nicht oder nicht mindestens fünf Jahre auf-
bewahrt,
31.entgegen § 96 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Bescheinigung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ausstellen lässt oder nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder
32.einer vollziehbaren Anordnung nach § 99 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 8, 
zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden 
1.in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3, 8 bis 11 und 20 mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro,
2.in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 21 bis 28 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro 
und
3.in den Fällen des Absatzes 1 
a)Nummer 4 bis 7, 14, 15 und 29 bis 32,
b)Nummer 12, 13 und 16 bis 19
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro.
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 Buchstabe b ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten anzuwenden.
(+++ § 108 Abs. 1 Nr. 12 u. 16 bis 19, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b u. Satz 2: Zur Nichtanwendung 
vgl. § 115 +++)
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KONTAKTINFORMATIONEN:

EINER FÜR ALLE  - ALLE FÜR EINEN

Profitieren Sie von der Kölner Immobilienbörse:

Einen Makler beauft ragen - viele Makler in Köln 
und im Umland für sich arbeiten lassen!

info@schoenig-immobilien.de
Tel.: 0221 / 48 80 49

Statthalterhofweg 2, 50858 Köln
www.schoenig-immobilien.de

info@wav-immobilien.de
Tel.: 02236 - 885 850

Bahnhofstraße 24, 50389 Wesseling
www.wav-immo.de

info@lswohntraum.com
Tel.: 0178-8823693

Heerstraße 25, 53909 Zülpich
https://lswohntraum.com


